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Index

32/01 Finanzverfahren allgemeines Abgabenrecht

Norm

BAO §232 Abs1;

1. BAO § 232 heute

2. BAO § 232 gültig ab 26.03.2009 zuletzt geändert durch BGBl. I Nr. 20/2009

3. BAO § 232 gültig von 01.01.1962 bis 25.03.2009

Rechtssatz

Für eine Gefährdung bzw. wesentliche Erschwerung sprechen etwa drohende Insolvenzverfahren, Exekutionsführung

von dritter Seite, Auswanderungsabsicht, Vermögensverschiebungen ins Ausland oder an Verwandte (vgl. das hg.

Erkenntnis vom 25. März 1999, 97/15/0030, VwSlg 7377 F/1999, mwN). Dasselbe gilt beispielsweise für (laufende)

Zahlungserleichterungsansuchen eines notleidenden Unternehmens und Berufungen gegen die solche Anträge

abweisenden Bescheide, wenn in ihnen nicht dargelegt wird, dass keine Gefährdung der Einbringlichkeit der Abgaben

besteht (vgl. etwa das hg. Erkenntnis vom 6. Juli 2011, 2008/13/0224).Für eine Gefährdung bzw. wesentliche

Erschwerung sprechen etwa drohende Insolvenzverfahren, Exekutionsführung von dritter Seite,

Auswanderungsabsicht, Vermögensverschiebungen ins Ausland oder an Verwandte vergleiche das hg. Erkenntnis vom

25. März 1999, 97/15/0030, VwSlg 7377 F/1999, mwN). Dasselbe gilt beispielsweise für (laufende)

Zahlungserleichterungsansuchen eines notleidenden Unternehmens und Berufungen gegen die solche Anträge

abweisenden Bescheide, wenn in ihnen nicht dargelegt wird, dass keine Gefährdung der Einbringlichkeit der Abgaben

besteht vergleiche etwa das hg. Erkenntnis vom 6. Juli 2011, 2008/13/0224).
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